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Einführung: Der lange Weg des Gesetzgebers und der Aufsicht

… to be continued
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Einführung: Telos für die aufsichtsrechtliche Regulierung von Vergütungssystemen

Die zweidimensionale Betrachtungsweise

Monetäre Verhaltensincentivierung des einzelnen Mitarbeiters

(Bonusfähig) Der Mitarbeiter sollte einen Anreiz erhalten, sich im Einklang mit 
der nachhaltigen Geschäfts- und Risikostrategie des Instituts zu verhalten.

Doppelseitiger Zweck der Rechtsvorschriften mit Perspektive

(1) Einzelner Mitarbeiter                                                                   (2) Institut

Transparentes Risikomanagement des Instituts

Institut gewährt nur eine erschwingliche variable Vergütung im Einklang mit 
der Geschäfts und Risikostrategie - und mit voller Transparenz für alle 
maßgeblichen externen und internen Stakeholder.

Detaillierte Regelung (Auswahl):

• Vereinbarkeit des Vergütungssystems (einschließlich Bonusparameter) mit 
der Geschäfts- und Risikostrategie

• (In der Regel) keine garantierte variable Vergütung

• Nachhaltige risikoadjustierte Ziele als Parameter für die variable Vergütung

• Ex ante- und ex post-Risikoanpassung der variablen Vergütung 

• Deckelung der maximal erreichbaren Höhe der variablen Vergütung

• Absicherungsverbot

Detaillierte Regelung (Auswahl):

• Abgeschichtete Steuerung und Prüfung der Vergütungssysteme im Institut 
und in der Gruppe (Checks and Balances)

• Nachhaltige Vereinbarkeit (der Höhe) des Bonuspools mit der Ertragskraft, 
Risikotragfähigkeit sowie der Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung

• Offenlegungspflichten (intern/extern, inklusive der Offenlegung der 
Informationen zur Einbeziehung der ESG-Kriterien in die Vergütungssysteme)
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Einführung: Die einzelnen aufsichtsrechtlichen Legal-Einheiten im Sound Compensation

… und die jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen

Institut i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 1 IVV 

Legal-Einheiten in der IVV

(1) Ermittlung RT 
nach § 25a Abs. 
5b S. 1 KWG 

(2) Allgemeine 
Vorgaben der 
IVV (§§ 3 bis 16) 
für Vergütungs-
systeme

Sonstige Unternehmen (nicht 
aufsichtsrechtlich reguliert)

Konzeptionierung und Durchführung einer 
gruppenweiten Vergütungsstrategie; 
Anwendbarkeit der konkreten 
aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen 
abhängig von Eigenschaft als

(1) Nicht bedeutendes Institut

• Gruppenweite Vergütungsstrategie

(2) Nicht bedeutendes qualifiziertes Institut

• Gruppenweite Vergütungsstrategie

• Ermittlung der Gruppen-RT nach 
§ 25a Abs. 5b S. 1 KWG und 
Anwendung der §§ 18ff. IVV nach 
Maßgabe des § 27 Abs. 2 S. 3 IVV auf 
Vergütungssystem der Gruppen-RT

(3) Bedeutendes Institut

• Gruppenweite Vergütungsstrategie

• Ermittlung der Gruppen-RT nach 
§ 25a Abs. 5b S. 1 und 2 KWG, RTS-
MRT 2.0 und Anwendung der 
§§ 18ff. IVV nach Maßgabe des § 27 
Abs. 2 S. 2 IVV auf Vergütungssystem 
der Gruppen-RT

Übergeordnetes Unternehmen 
i.S.d. §§ 27 Abs. 1, 2 Abs. 12 IVV

Nachgeordnetes Unternehmen des 
aufsichtlichen Konsolidierungskreises 

i.S.d §§ 27 Abs. 1, 2 Abs. 12 IVV

Nicht 
bedeutendes 

Institut

Nicht 
bedeutendes 
qual. Institut

Bedeutendes 
Institut

(1) Ermittlung RT 
nach § 25a Abs. 
5b S. 1 KWG 

(2) Allgemeine 
Vorgaben der 
IVV (§§ 3 bis 16) 
für Vergütungs-
systeme

(3) Besondere 
Vorgaben für 
Vergütung der 
RT nach 
Maßgabe der §§
1 Abs. 3 S. 2, 
18ff. IVV

(1) Ermittlung RT 
nach § 25a Abs. 
5b S. 1 und 2 
KWG, RTS-MRT 
2.0

(2) Allgemeine 
Vorgaben der 
IVV (§§ 3 bis 16) 
für Vergütungs-
systeme

(3) Besondere 
Vorgaben für 
Vergütung der 
RT nach 
Maßgabe der §§
1 Abs. 3 S. 1, 
18ff. IVV

Anwendung der (konkreten Vorgaben aus 
der) gruppenweiten Vergütungsstrategie 
abhängig von den für das nachgeordnete 
Unternehmen anwendbaren aufsichts-
rechtlichen Rahmenbedingungen

(1) (Nicht bedeutendes (qualifiziertes)/
bedeutendes) Institut: 
Uneingeschränkte Einbeziehung

(2) Aufsichtsrechtlich reguliertes 
Unternehmen mit expliziter Befreiung 
von Anwendung der IVV (§ 1 Abs. 1 S. 2 
IVV): Keine Einbeziehung (str.)

(3) Aufsichtsrechtlich reguliertes 
Unternehmen mit eigenständigen 
aufsichtsrechtlichen Regelungen zu 
Vergütungssystemen (§ 27 Abs. 3 IVV): 
Keine Einbeziehung (mit Ausnahme der 
RT, die auf übergeordnetes Unter-
nehmen wesentlichen Einfluss ausüben)

(4) Aufsichtsrechtlich reguliertes 
Unternehmen ohne eigenständige 
aufsichtsrechtliche Regelungen zu den 
Vergütungssystemen: Einbeziehung

Generell keine Einbeziehung (in der Praxis 
ggf. Einbeziehung aus sonstigen 
vergütungsrechtlichen oder 
personalpolitischen Gründen)

Solo-Ebene Gruppen-Ebene
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Neuerungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme: IVV 4.0, EBA-GSR 2.0, RiG und 
Offenlegungsverordnung (VO 2019/2088/EU)
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Neuerungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vergütungssysteme

Die materiellen Neuerungen der IVV 4.0 und (erste) Erkenntnisse für die Praxis: 6 Leitsätze

(1) Bereich Personal keine Kontrolleinheit (mehr) (§ 2 Abs. 11 IVV)

• Review/Überarbeitung der relevanten Prozesse in der Durchführung der Vergütungssysteme

(2) Geschlechtsneutralität als Parameter für die Angemessenheit des Vergütungssystems (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 IVV)

• Erarbeitung einer geeigneten Systematik/eines geeigneten Prozesses (mit der bestehenden Systematik/Prozess zum Entgelttransparenzgesetz als Ausgangspunkt)

(3) Modifizierung der Offenlegungspflichten für nicht bedeutende Institute (§ 16 Abs. 2 IVV)

• Befreiung der Institute, die gemäß Art. 433b Abs. 2 CRR keine Informationen nach Art. 450 CRR offenzulegen haben (= nicht börsennotierte kleine und nicht komplexe Institute), 
von den Offenlegungsanforderungen und Veränderung der Vorgaben für die im Rahmen der Offenlegung vorzunehmenden Angaben für die sonstigen unter § 16 Abs. 2 IVV 
fallenden (nicht bedeutenden) Institute => Review der konkreten Offenlegungspflichten nach den Neuregelungen

(4) Einschränkung des Anwendungsbereichs der Freigrenze für die variable Vergütung von Risk Takern (§ 18 Abs. 1 IVV)

• Review/Überarbeitung der Systematik zur quantitativen Ermittlung der Gesamtvergütung

(5) Verlängerung des Mindest-Zurückbehaltungszeitraums für die variable Vergütung von Risk Takern (§ 20 Abs. 1 IVV)

• Review/Überarbeitung der Prozesse zur Festsetzung und Auszahlung der zurückbehaltenden Vergütungsbestandteile

(6) Erweiterung des Aufgabenbereichs der Vergütungsbeauftragten (§ 24 Abs. 1 IVV)

• Kodifizierung einer bereits in vielen bedeutenden Instituten schon zuvor gelebten Praxis (insbesondere zur Durchführung/Fortschreibung der Risk Taker-Analyse)
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Neuerungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vergütungssysteme

Wesentliche Fortschreibungen/Neuerungen aufgrund der EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies 2.0 (GSR 2.0)

Fortschreibungen und Neuerungen umfassen u.a. die folgenden Punkte (die teilweise über die Umsetzung der CRD V 
hinausgehen):

• Regelungen zu Halteprämien: 
(1) Dokumentation des berechtigten Interesses an der Gewährung für jeden individuellen Begünstigten, (2) Keine Vorabgewährung oder ratierliche Auszahlung der 
Halteprämie, sondern Gewährung erst nach Erfüllung der Halte-Voraussetzungen, und (3) Erforderlichkeit der Erfüllung einer weiteren sog. spezifischen Leistungsbedingung, 
d.h. die bloße Erfüllung der Haltebedingung (bspw. der Ablauf des Haltezeitraums, ohne, dass eine Kündigung des Mitarbeiters erfolgt ist) ist nicht (mehr) ausreichend

• Regelungen zu Abfindungen:
Verengung des inhaltlichen Verständnisses von Leistungen, die aufsichtsrechtlich als Abfindung zu verstehen sind (Regelbeispielkatalog in den GSR 2.0 nunmehr abschließend 
formuliert und schränkt einzelne der bisherigen Fallgruppen ein, demnach Abfindungsleistungen im Kontext eines Kündigungsrechtsstreits nur noch als privilegierte 
Abfindung angesehen werden sollen, wenn sie im Rechtsstreit vereinbart werden und nicht im außergerichtlichen Vorfeld in einem Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvertrag)

• Regelungen zu ESG-Kriterien:
Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Vergütungsstrategie der Institute

• Regelung zur Proportionalität: 
(Restriktive) Erwartungshaltung der EBA bzgl. der (Nicht-)Anwendung von Ausnahmen im Hinblick auf Zurückbehaltung und Clawback

• Regelung in Gruppen: 
Klarstellung(en) zur Anwendung der gruppenweiten Vergütungsstrategie

Aus rechtsmethodischer Sicht sind die  GSR 2.0 primär an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet, die die gesetzlichen Vorgaben der CRD V zu den 
Vergütungssystemen in das nationale Recht umzusetzen haben. Die EBA formuliert in den GSR 2.0 – erstmals – ihre Erwartungshaltung, dass die GSR 2.0 
auch unmittelbar von den Instituten beachten werden sollen.
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Neuerungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vergütungssysteme

Die relevanten Anpassungen des KWG durch das Risikoreduzierungsgesetz (RiG)

(1) Änderung der Definition des bedeutenden Instituts (§ 1 Abs. 3c KWG)

• Definition nunmehr in § 1 Abs. 3c KWG (und nicht mehr in § 25n KWG a.F.)

• Vereinheitlichung mit der bisherigen Definition der „Institute von erheblicher Bedeutung“ im KWG

• Wegfall der Möglichkeit der Vorlage einer Risikoanalyse, wenn die Bilanzsumme des Instituts im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten vier abgeschlossenen 
Geschäftsjahre 15 Mrd. Euro überschritten hat

• Abweichende Schwelle i.H.v. 70 Mrd. Euro für Förderinstitute (§ 2 Abs. 9i KWG)

(2) Anpassung bei der Risk Taker-Ermittlung (§ 25a Abs. 5b KWG) (siehe hierzu ab Folie 14)

(3) Modifizierung der Meldeanforderungen in § 24 Abs. 1a KWG, u.a.:

• Wegfall der jährlichen Meldung der Einstufung als bedeutendes Institut sowie einer Änderung dieser Einstufung

• Aufnahme von Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle in die Meldung zum Vergleich der Vergütungstrends und Vergütungspraktiken

(4) Änderungen in den Befugnissen der Aufsichtsbehörde nach § 45 KWG, u.a.:

• Erweiterung der Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörde zur Anordnung der Streichung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung oder einer Untersagung der Auszahlung 
von variablen Vergütungsbestandteilen nach Maßgabe des § 45 Abs. 2 Nrn. 10 und 11, Abs. 7 bis 10 KWG in zeitlicher Hinsicht, indem die Aufsichtsbehörde nunmehr bereits bei 
einer Gefährdungssituation in Bezug auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen entsprechende Anordnungen treffen kann
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Neuerungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vergütungssysteme 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der (variablen) Vergütung (VO (EU) 2019/2088)

Telos der Vorgaben der Offenlegungsverordnung (VO 2019/2088/EU) an Vergütungspolitik und Nachhaltigkeitsrisiken

Implementierung der ESG-Kriterien in Vergütungspolitik

(1) Implementierung in Systematik der Zielvereinbarungen (v.a. individuelle qualitative Ziele).

(2) Implementierung in Katalog der negativen Erfolgsbeiträge/Malus-/Clawback-Sachverhalte (§§ 5 Abs. 2, 18 Abs. 5, 20 Abs. 6 IVV).

(3) Implementierung in Systematik zur Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung (§ 7 IVV).

Artikel 5 (Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken) 

(1) Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater geben im Rahmen ihrer Vergütungspolitik an, inwiefern diese mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht, 
und veröffentlichen diese Informationen auf ihren Internetseiten.

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen sind in die Vergütungspolitik aufzunehmen, die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater gemäß den sektoralen 
Rechtsvorschriften, insbesondere den Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 und (EU) 2016/2341, festlegen und 
fortführen müssen. 

(1) Telos: (Mehr) Transparenz über Vergütungspolitik in qualitativer oder quantitativer Hinsicht, die ein solides und wirksames Risikomanagement in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsrisiken fördert, wobei die Vergütungsstruktur keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken begünstigt und mit einer 
risikogewichteten Leistung verknüpft ist (Erwägungsgrund (22)). 

(2) Nachhaltigkeitsrisiken: Ereignis oder Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen/deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 
wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte (Art. 3 Nr. 22 VO 2019/2088).

(3) „Opt Out“-Möglichkeit (in der Praxis aber weitgehend nicht relevant).
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Die überarbeiteten Vorgaben zur Ermittlung der 
Risk Taker
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Die überarbeiteten Vorgaben zur Ermittlung der Risk Taker

Risk Taker-Ermittlung „für (fast) alle” (§ 25a Abs. 5b S. 1 KWG und § 1 Abs. 21 S. 2 KWG)

§ 25 Abs. 5b S. 1 KWG:

In einem CRR-Institut sowie in einem Institut, das kein CRR-Institut, aber bedeutend gemäß § 1 Abs. 3c KWG ist, gelten die folgenden Personengruppen 
zwingend als Risikoträger:

1. Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene;

2. Mitarbeiter mit Managementverantwortung für die Kontrollfunktionen oder die wesentlichen
Geschäftsbereiche des Instituts;

3. Mitarbeiter, die im oder für das vorhergehende Geschäftsjahr Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von mindestens 500 000 Euro hatten, sofern

a) diese Vergütung mindestens der durchschnittlichen Vergütung der Geschäftsleiter, der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sowie der 
Mitarbeiter der unmittelbar der Geschäftsleitung nachgelagerten Führungsebene des Instituts im Sinne von Nummer 1 entspricht, und

b) die Mitarbeiter die berufliche Tätigkeit in einem wesentlichen Geschäftsbereich ausüben und sich diese Tätigkeit erheblich auf das Risikoprofil des 
betreffenden Geschäftsbereichs auswirkt.

§ 1 Abs. 21 S. 2 KWG:

Als Risikoträger gelten zudem die Geschäftsleiter nach Absatz 2 sowie die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans im Sinne des § 25d KWG.
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Die überarbeiteten Vorgaben zur Ermittlung der Risk Taker

Ermittlung der Risk Taker in bedeutenden Instituten

Kriterien der VO 2021/923 und deren Anwendung

§ 25a Abs. 5b 2 S. 5 IVV:

„Die Risikoanalyse ist schriftlich oder 
elektronisch zu dokumentieren und 
regelmäßig zu aktualisieren. 

Ausnahmen gemäß Artikel 4 Abs. 2 [RT VO] 
bedürfen der Zustimmung der 
Geschäftsleitung und der Kenntnisnahme 
durch das Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgan.“

▪ Identifizierung anhand ihrer 
Tätigkeit/Funktion, die sich 
wesentlich auf das Risikoprofil des 
Instituts auswirkt

▪ Mitarbeiter gelten generell ohne 
Widerlegungsmöglichkeit als Risk 
Taker (Ausnahmen nur in sehr 
begrenzten Einzelfällen, bei 
„atypischer Tätigkeit“)

Risk Taker

§ 18 Abs. 1 IVV: „Vergütungssysteme für Risikoträger […] bedeutender Institute gemäß § 1 Abs. 3c  KWG müssen zusätzlich den besonderen Anforderungen der Absätze 3 bis 5 und der §§ 19-22 IVV 
entsprechen […].“ 

§ 25a Abs. 5b S. 2 KWG: „Ein bedeutendes Institut hat darüber hinaus auf Grundlage einer Risikoanalyse eigenverantwortlich alle weiteren Risikoträger zu ermitteln. Dabei sind immer mindestens die 
Kriterien gemäß den Artikeln 3 und 4 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. [2021/923] in der jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen.“

Widerlegungsmöglichkeit

• Kein wesentlicher Geschäftsbereich 
oder

• Kein erheblicher Risikoeinfluss auf 
einen wesentlichen Geschäftsbereich

Qualitative Kriterien Quantitative Kriterien

▪ Identifizierung anhand von 
Vergütungshöhen (gleiche 
Bandbreite zu bestimmten Risk 
Takern und Spitzenverdienern)

1 2

3
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Sound Compensation in der Jahresabschlussprüfung 
2021
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Sound Compensation in der Jahresabschlussprüfung 2021

§ 12 PrüfbV (i.V.m. §§ 29 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 KWG)

(1) Der Abschlussprüfer hat darüber zu berichten, ob sich das Institut als bedeutendes Institut im Sinne der Institutsvergütungsverordnung eingestuft hat oder eingestuft wurde. Dabei ist 
gegebenenfalls auch auf die Risikoanalyse einzugehen, die zur Einstufung als nicht bedeutendes Institut geführt hat.

(2) Der Abschlussprüfer hat die Angemessenheit und die Transparenz der Vergütungssysteme des Instituts sowie deren Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung des Instituts gemäß § 25a Absatz 
1 Satz 3 Nummer 6 des Kreditwesengesetzes zu beurteilen. Dies umfasst auch die Beurteilung, ob das Institut ein angemessenes Verhältnis zwischen der variablen und der fixen jährlichen 
Vergütung gemäß § 25a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes festgelegt hat.

(3) Der Abschlussprüfer hat zu beurteilen, ob die Vergütungssysteme einschließlich der Vergütungsstrategie das Erreichen der strategischen Institutsziele unterstützen und sich die 
Vergütungsparameter entsprechend der Institutsvergütungsverordnung an den Geschäfts- und Risikostrategien ausrichten. Dabei hat der Prüfer insbesondere über folgende Punkte zu berichten:

1. die Vergütungssysteme der Geschäftsleiter,

2. die Vergütungssysteme nach Geschäftsbereichen,

a) die Grundzüge der sonstigen Vergütungssysteme (zum Beispiel Bonuspoolermittlung und Bonusallokation, Vergütungsparameter, Auszahlungsmodalitäten),

b) die festgelegte Obergrenze für das Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung sowie die Kriterien, anhand derer die Obergrenze festgelegt wurde,

3. die Vergütungssysteme für die Kontrolleinheiten,

4. bei übergeordneten Unternehmen die Einhaltung der Vergütungsanforderungen innerhalb der Gruppe, 

5. die Einbindung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans.

(4) Bei bedeutenden Instituten im Sinne der Institutsvergütungsverordnung (§ 1 Abs. 3c) KWG) ist darüber hinaus insbesondere auf Folgendes einzugehen:

1. den Prozess zur Identifizierung von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben (Risk Taker) im Rahmen einer Risikoanalyse, die Plausibilität 
und Nachvollziehbarkeit dieses Prozesses sowie dessen Ergebnis,

2. die Vergütungssysteme der Risk Taker, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Vergütungsparametern, die dem Ziel eines nachhaltigen Erfolges Rechnung tragen, und die 
Berücksichtigung von Risiken, deren Laufzeiten sowie Kapital- und Liquiditätskosten,

3. die Auszahlungsmodalitäten für Risk Taker, insbesondere in Bezug auf Zurückbehaltungszeiträume, Sperrfristen, die Abhängigkeit von der nachhaltigen Wertentwicklung des Instituts und 
Maluskriterien,

4. die Ausgestaltung und die Aufgaben des Vergütungskontrollausschusses, 

5. die Stellung, die Qualifikation, die Unabhängigkeit, die organisatorische Einbindung, die Aufgaben und die Ausstattung des Vergütungsbeauftragten.
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Sound Compensation in der Jahresabschlussprüfung 2021

IVV 4.0, VO (EU) 2019/2088 und RiG in der Abschlussprüfung 2021: 4 Leitsätze

(1) Aufsichtsrechtliche Anwendung und arbeitsrechtliche Umsetzung 

• Institute haben RiG, IVV 4.0 und VO (EU) 2019/2088 ab dem Umsetzungszeitpunkt für ihre Vergütungssysteme anzuwenden – und unter Beachtung der konkreten 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen in ihre Vergütungssysteme umzusetzen

• Erwartungshaltung des Prüfers: Zeitgerechte Implementierung der überarbeiteten gesetzlichen Vorgaben des RiG und der IVV 4.0 – mit der gebotenen Sorgfalt und der 
erforderlichen Einbindung der relevanten Stakeholder und unter Berücksichtigung auf die Zeitpunkte der Veröffentlichung der finalen Fassung der IVV 4.0 (24. September 
2021) und ihr Inkrafttreten (25. September 2021). Dies inkludiert u.a. folgende Prüfungs-Leitsätze:

− Durchführung des Vergütungssystems im Berichtsjahr 2021 beurteilt sich nach IVV 3.0

− Risk Taker-Analyse nach Maßgabe des § 25a Abs. 5b KWG i.V.m. VO 2021/923 in 2021 für das kommende Geschäftsjahr

− Fortentwicklung des Vergütungssystems nach Maßgabe der IVV 4.0 (u.a. in Bezug auf Implementierung des Leitsatzes der geschlechtsneutralen Vergütung) (inklusive der 
EBA-Leitlinien on Sound Remuneration, die am 31. Dezember 2021 in Kraft treten); offen Auslegungshilfe, die für das erste Quartal 2022 erwartet wird

(2) Periodengerechte Abgrenzung der Anwendung des IVV 3.0/RiG und der IVV 4.0 

(3) Auch Überarbeitung der Vergütungsgovernance und der sonstigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Transparenz der Vergütungssysteme

(4) Dokumentation
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Q&A
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Unsere weiteren Ansprechpartner im Arbeitsrecht
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Klaus Heeke
Employment & Pensions
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Partner

Tel.:    +49 211 8772 3107
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Email: kheeke@deloitte.de

Unsere weiteren regionalen Ansprechpartner im Arbeitsrecht 

Frauke Heudtlaß
Employment & Pensions
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Partner

Tel.:    +49 211 8772 2587
Mobil: +49 172 891 2623
Email: fheudtlass@deloitte.de

Dr. Marc Spielberger
Employment & Pensions
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht Partner

Tel.:    +49 89 29036 6004
Email: mspielberger@deloitte.de

Dr. Charlotte Sander
Employment&Pensions
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Partner

Tel.:    +49 511 307559 536
Mobil: +49 151 5807 7485
Email: csander@deloitte.de
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Carmen Meola
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Partnerin

Tel.:    +49 711 6696 261
Mobil: +49 151 544 84 274
Email: cmeola@deloitte.de

Unsere weiteren regionalen Ansprechpartner im Arbeitsrecht 
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